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5. Gesetz betreffend die Änderung des Gesetzes über Beitragsleistungen an die 

Schulgemeinden (Beitragsgesetz) (16/GE 18/265) 

 

2. Lesung (Fassung nach 2. Lesung siehe Anhang zum Protokoll) 

 

§ 1 Abs. 1 

Diskussion - nicht benützt. 

 

§ 2 Abs. 1, 2, 3, 4 und 5 

Heeb, GLP/BDP: Ich habe im Vorfeld einen Antrag angekündigt. Nach Diskussionen 

auch mit Vertretern der zahlenden Schulgemeinden werde ich diesen aber nicht stellen. 

Derzeit sieht die Situation für die zahlenden Schulgemeinden relativ gut. Ich wollte die 

Logik einführen, dass die zahlenden Schulgemeinden eine "Stop-Loss-Regelung" hätten 

und nicht zu viel einbezahlen müssten. Dies, falls sich die Situation verschlechtert und 

die Schulgemeinden bei eigenen steigenden Verpflichtungen mehr in den Finanzaus-

gleich einbezahlen müssten. Die Situation sieht zurzeit so aus, als dass die Reise eher in 

die Gegenrichtung geht; dass nämlich die zahlenden Schulgemeinden aufgrund guter 

Steuereingänge weniger einbezahlen müssen. Sie können sich quasi in den guten     

Jahren für die schlechten Jahre selbst vorbereiten. Unter diesen Umständen verzichte 

ich auf einen Antrag. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass das Gesetz, welches ich 

befürworte, doch erhebliche Mängel aufweist. Ich bin froh, dass der Regierungsrat dies 

zur Kenntnis genommen hat und einerseits ein Auge auf die Situation der Volksschul-

gemeinden wirft und andererseits darauf achtet, dass die Differenz zwischen den finanz-

starken und den finanzschwachen Schulgemeinden bei guten Verhältnissen nicht zu 

sehr auseinanderdriftet. Vielleicht wird mit der Zeit ein System eingeführt, welches allen 

Schulgemeinden gerecht wird. 

Diskussion - nicht weiter benützt. 

 

§ 3 Abs. 1 

Diskussion - nicht benützt. 

 

§ 4 Abs. 1 

Diskussion - nicht benützt. 

 

§ 8 Abs. 1 und 2 

Diskussion - nicht benützt. 

 

§ 9 Abs. 1 und 2 

Diskussion - nicht benützt. 
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§ 10 Abs. 1, 2, 3 und 4 

Diskussion - nicht benützt. 

 

§ 11 Abs. 1 

Diskussion - nicht benützt. 

 

§ 12 Abs. 1 

Diskussion - nicht benützt. 

 

§ 14a 

Diskussion - nicht benützt. 

 

§ 23 Abs. 2 und 3 

Diskussion - nicht benützt. 

 

II. 

Diskussion - nicht benützt. 

 

III. 

Diskussion - nicht benützt. 

 

IV. 

Diskussion - nicht benützt. 

 

Präsident: Wir haben die Vorlage in 2. Lesung durchberaten. Möchte jemand auf einen 

Paragraphen zurückkommen? Das ist nicht der Fall. 
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